
Mit Herz begleiten – mit Kompetenz unterstützen

Betreuungskräfte übernehmen eine wichtige Aufgabe in der Begleitung und Aktivierung
pflegebedürftiger Menschen. Durch gezielte Betreuungs- und Aktivierungsangebote tragen sie
maßgeblich dazu bei, das Wohlbefinden, den körperlichen Zustand sowie die seelische Verfassung der
betreuten Personen positiv zu beeinflussen.

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 43b, 84 Abs. 8 und 85 Abs. 8 SGB XI leisten
Betreuungskräfte eine zusätzliche Unterstützung in stationären Pflegeeinrichtungen. Ziel ist es, eine
verbesserte Betreuung im Sinne der von den Fachverbänden geforderten „Präsenzstrukturen“
sicherzustellen.

Pflegebedürftige Menschen in stationären Einrichtungen haben gemäß §§ 84 Abs. 8 und 85 Abs. 8 SGB
XI einen Anspruch auf diese zusätzliche Betreuung und Aktivierung, die über die pflegerische
Grundversorgung hinausgeht. Pflegebedürftige werden bei ihren alltäglichen Aktivitäten begleitet,
aktiviert und individuell unterstützt, um ihre Selbstständigkeit zu fördern und ihre Lebensqualität
nachhaltig zu erhöhen.

Weiterbildung: Betreuungskräfte (160 UE)

Zugangsvoraussetzungen:

• Nachweis über ein Praktikum 
in einer ambulanten, 
vollstationären oder 
teilstationären Einrichtung im 
Umfang von 40 Stunden

Mögliche Inhalte 

• Betreuungsangebote für 
pflegebedürftige Menschen

• Kommunikation und 
Interaktion

• Grundkenntnisse über 
Erkrankungen und 
Behandlungsmöglichkeiten

• Grundkenntnisse der Pflege 
und Pflegedokumentation

• Rechtliche Grundlagen

• Hauswirtschaft und 
Ernährungslehre

• Zusammenarbeit mit 
anderen Berufsgruppen

Aufbau:

• Unterricht in Präsenz 
160 Unterrichtseinheiten

• Praktikum – 80 Stunden

• Prüfung
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Kosten: 1.078,40,- EUR pro Teilnehmer:in
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